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Merkblatt 
 
Hygiene bei Sahneaufschlagmaschinen 
 

Dieses Merkblatt gibt Empfehlungen für den hygienisch einwandfreien Umgang mit Sahneauf-
schlagmaschinen im Lebensmittelunternehmen. Der Umgang mit Sahne beim Betrieb von Sahne-
aufschlagmaschinen fällt auch unter das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Danach muss das Perso-
nal vor der erstmaligen Ausübung der Tätigkeiten eine Bescheinigung des zuständigen Gesund-
heitsamtes über eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz vorweisen können und ist vom 
Lebensmittelunternehmer nach der Belehrung bei Arbeitsaufnahme alle zwei Jahre hinsichtlich 
der Risiken übertragbarer Krankheiten zu belehren. 

Grundsätzlich gilt, dass die Anleitung des Herstellers der Sahneaufschlagmaschine zur Bedie-
nung, Reinigung und Desinfektion sowie Wartung eingehalten werden müssen. Viele Maschinen-
hersteller bieten Bedienungsanleitungen im Internet an. 

 

Beispiele: 
 http://www.carpigiani.de/ 
 http://www.vaihinger.com/ 
 http://www.mussana.de/ 

1. Umgang mit der Behältersahne 

 Vor allen Arbeitsgängen müssen die Hände gründlich gereinigt und desinfiziert werden. 
Gegebenenfalls sind Einmalhandschuhe zu tragen. Husten/Niesen sind beim Umfüllen zu 
vermeiden. 

 Es sollten Sahnepackungen, die an einem Tag verbraucht werden, verwendet werden. 
Das auf der Packung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum gilt nur für die verschlos-
sene Packung. Maximal darf in die Sahneaufschlagmaschine nur der Tagesbedarf einge-
füllt werden.  

 Die Behältersahne muss im Temperaturbereich entsprechend der Gerätevorgaben ein-
gestellt werden. Die Sahne (insbesondere H-Sahne) ist deshalb vor dem Verbringen in 
den Aufschlagautomaten entsprechend vorzukühlen. Die Temperatur ist regelmäßig zu 
überprüfen.  

 Bei Betriebsschluss übrig gebliebene Restsahne darf nur noch zur Zubereitung durcher-
hitzter Speisen verwendet werden. 

2. Reinigung und Desinfektion 

 Die Sahneaufschlagmaschine muss täglich nach Betriebsschluss sowie nach längeren 
Betriebspausen gemäß den Angaben der Hersteller gründlich gereinigt und desinfiziert 
werden. 

http://www.carpigiani.de/
http://www.vaihinger.com/
http://www.mussana.de/
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 Bei der Reinigung und Desinfektion sind die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel in der vorgeschriebenen Konzentration zu verwenden. 

 Nach der Reinigung und Desinfektion ist Restwasser insbesondere im Vorratsbehälter zu 
vermeiden. 

 Der Vorratsbehälter und die mit der Sahne in Berührung kommenden Bauteile dürfen 
nach der Reinigung und Desinfektion nicht mit Spültüchern oder ähnlichem ausgewischt 
oder mit nicht gewaschenen und desinfizierten Händen angefasst werden, da die Gefahr 
der Kontamination mit Keimen besteht. 

 Die erste Portion geschlagener Sahne nach Wiederinbetriebnahme muss verworfen wer-
den. 

3. Wartung 

 Die Wartung muss gemäß den Herstellerangaben durchgeführt und dokumentiert wer-
den. 

4. Personalschulung / Infektionsschutzbelehrung 

Alle Mitarbeiter sind regelmäßig,  
 mindestens einmal im Jahr über den Umgang mit dem Automaten und der Sahne zu 

schulen (Lebensmittelhygieneschulung) und  
 alle zwei Jahre über die Risiken übertragbarer Krankheiten zu belehren (§ 43 IfSG). 

Die Belehrung muss dokumentiert und der Lebensmittelüberwachung auf Verlangen vorgelegt 
werden. 

 

 
Rechtsquellen: 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittel-
hygiene - (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1-54). Neuveröffentlichung des Wortlauts in der Berichtigung (ABl. L 226 vom 
25.6.2004, S. 3-21) in der gültigen Fassung 
 
Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 8b des Gesetzes vom 20. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist 
 
Stand: 15.05.2023 
 
Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen 
bleiben unberührt. Für Informationen, die über den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte unter 
der angegebenen Anschrift an Ihre Lebensmittelüberwachungsbehörde. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004R0852R%2801%29

